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A Ausschreibung und Bewerberauswabhl:

Ausschreibung

Jede neu zu besetzende etatisierte Stelle bzw. jeder neu zu besetzende, aus Dritt-
mitteln finanzierte Arbeitsplatz ist zumindest hochschulintern auszuschreiben. Dies
geschieht im Regelfall durch Aushang der Stellenausschreibung an allen dafir im
Universitatsbereich vorgesehenen Stellen. Fir den Aushang ist das Sachgebiet 11
(Tel. 34 50) zustandig. Ich bitte dem Sachgebiet 11 hierzu jeweils Exemplare der
Stellenausschreibung zuzuleiten. Eine weitergehende 6ffentliche Ausschreibung
kann im Einzelfall zweckmafRig sein. Dabei bitte ich die im Vademecum unter Nr. 1.2
[neue Gliederung: 2.1.8] bekannt gegebenen Regelungen zur Verodffentlichung von
Stellenausschreibungen zu beachten. Stellenausschreibungen sind jeweils ge-
schlechtsneutral zu formulieren.

In jeder Ausschreibung ist darauf hinzuweisen, dass Schwerbehinderte bei gleicher
Eignung bevorzugt eingestellt werden. Sollte ausnahmsweise ein Arbeitsplatz fur ei-
ne/n Behinderte/n nicht geeignet sein, ist dies vor Ausschreibung mit der Schwerbe-
hindertenvertretung zu erortern.

Bei Einstellungen sind Frauen vor allem in Bereichen, in denen sie gegenwartig nur
gering vertreten sind, unter Beachtung des Leistungsprinzips starker als bisher zu
berucksichtigen. Ich bitte folgenden Zusatz in die jeweilige Ausschreibung aufzu-
nehmen: ,Die Universitat Hannover will Frauen im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften besonders fordern und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrucklich
auf, sich zu bewerben®.

Anfrage nach geeigneten schwerbehinderten Bewerbern(innen) beim Arbeits-
amt Hannover und beim Berufsforderungswerk Bad Pyrmont bzw. Bookholz-
berg

Um den Belangen beschaftigungsloser schwerbehinderter Menschen in der vorge-
schriebenen Weise gerecht zu werden, ist es bei Besetzung der unter 1. genannten
Stellen und Arbeitsplatze zwingend geboten, Uber eine Ausschreibung hinaus zu-
satzlich beim Arbeitsamt Hannover und bei Arbeitsplatzen im nicht-technischen
Verwaltungsdienst beim Berufsforderungswerk Bad Pyrmont schriftlich unter Ver-
wendung des anliegenden Vordrucks (Anlage 1) anzufragen, ob geeignete schwer-
behinderte Bewerber(innen) vermittelt werden kénnen.

Bei wissenschaftlichen Mitarbeiter(innen) ist eine Anfrage bei den Berufsférde-
rungswerken entbehrlich.

Der Vordruck ist nach Beantwortung durch die o. g. Stellen dem Einstellungsantrag
beizufugen. Erhalten Sie innerhalb von acht Tagen keine Antwort, kdnnen Sie davon
ausgehen, dass geeignete Schwerbehinderte nicht zur Verfligung stehen. Ich bitte
Sie, dies jeweils auf dem Einstellungsvordruck zu vermerken.



Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen und solchen nach § 2
Sozialgesetzbuch — Neuntes Buch — (SGB IX) gleichgestellten.

Gem. § 81 SGB IX ist zu prufen, ob freie Arbeitsplatzen mit schwerbehinderten
Menschen besetzt werden kdnnen. Uber Vermittlungsvorschlage des Arbeitsamtes
oder Berufsforderungswerks und vorliegende Bewerbungen von schwerbehinderten
Menschen ist die Schwerbehindertenvertretung unmittelbar nach Eingang zu unter-
richten. Die Schwerbehindertenvertretung ist beim Auswahlverfahren zwingend zu
beteiligen.

Sollen schwerbehinderte Bewerber(innen) wegen offensichtlicher Nichteignung nicht
zum Bewerbungsgesprache geladen werden, ist dieses mit der Schwerbehinderten-
vertretung zu erortern. An Bewerbungsgesprachen mit schwerbehinderten Bewer-
ber(innen) ist die Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen, es sei denn, der/die
schwerbehinderte Bewerber(in) lehnt deren Beteiligung ausdrucklich ab.

Auf die Vorschrift des § 81 Abs. 2 SGB IX, wonach ein(e) schwerbehinderte Bewer-
ber(in) bei der Begrindung eines Beschaftigungsverhaltnisses nicht wegen ih-
rer/seiner Behinderung benachteiligt werden darf, weise ich besonders hin. Denn
wenn im Streitfall die/der schwerbehinderte Bewerber(in) Tatsachen glaubhaft
macht, die eine Benachteiligung wegen ihrer/seiner Behinderung vermuten lassen,
tragt der Arbeitgeber die Beweislast daflir, dass nicht auf die Behinderung bezoge-
ne, sachliche Griinde eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen.

Wird gegen das Benachteiligungsverbot verstolden, kann die/er hierdurch benachtei-
ligte Bewerber(in) eine angemessene Entschadigung in Geld verlangen. Zur Ver-
meidung von Regressanspruchen mache ich Sie hiermit hierauf nachdricklich auf-
merksam.

Ich bitte Sie deshalb, bei Bewerbung schwerbehinderter Menschen die Bewer-
berauswahl eingehend zu begrinden.

Die Vorschrift qilt auch fur wissenschaftliche Mitarbeiter/innen und Auszubildende!

Um die Schwerbehindertenvertretung rechtzeitig zu informieren und eine Beteiligung
am Auswahlverfahren zu ermdglichen, bitte ich um Verwendung des als Anlage 1
beigefligten Vordrucks.



Bei der Universitat sind z.Z. folgende Vertrauensleute gewahilt:

a) Gesamtvertrauensmann:

b) Vertrauensperson fur den Bereich
Personalrat der UH

Gleichzeitig zustandig fur den Fach-
bereich Erziehungswissenschaften |
und das Regionale Rechenzentrum

c) Vertrauensperson fur den Bereich

der Universitatsbibliothek und Techn.

Informationsbibliothek

d) Vertrauensperson fur den Bereich
Herrenhausen und Sarstedt/Ruthe

Bewerbungen von Frauen

Herr Matthias Stimper
Institut fur Angewandte Genetik
Tel.: 36 10

Frau Sabine Hoppenberg
Engelbosteler Damm 7
Tel.: 32 44

Herr Hans Behrend
UB/TIB
Tel.: 89 83

Frau Sabine Hoppenberg
Engelbosteler Damm 7
Tel.: 32 44

Gem. § 42 Abs. 2 NHG nimmt die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (Gleich-
stellungsbeauftragte) die Belange der Hochschulfrauen wahr und wirkt insbesondere
bei Personalentscheidungen mit. Bei bevorstehenden PersonalmalRnahmen ist sie
rechtzeitig und umfassend zu beteiligen. Dazu gehdrt auch die Einsichtnahme in die

Bewerbungsunterlagen.

Um die Gleichstellungsbeauftragte rechtzeitig zu informieren und ggf. eine Beteili-
gung am Auswahlverfahren zu ermaoglichen, bitte ich um Verwendung des als Anla-

ge 2 beigefugten Vordrucks.

Bewerbungen von Universitatsbediensteten

Hausbewerbungen sind grundsatzlich in die engere Wahl einzubeziehen. Ange-
stellte, die sich in einem befristeten Arbeitsverhaltnis befinden, sind bei der Beset-
zung von Dauerarbeitsplatzen bevorzugt zu berucksichtigen, wenn sie die sachli-
chen und personlichen Voraussetzungen erfullen (Sonderregelungen 2 y zum BAT).
Es besteht insoweit aber keine Einstellungsverpflichtung.

Beteiligung der Personalvertretungen

Gem. § 60 des Niedersachsischen Personalvertretungsgesetzes (NPersVG) ist ei-
nem vom Personalrat benannten Mitglied die Teilnahme bei Vorstellungsgesprachen
im Rahmen von Auswahlverfahren zu gestatten.

Ich bitte deshalb, vor Beginn eines Auswahlverfahrens daflir Sorge zu tragen, dass
der Personalrat/Gesamtpersonalrat der Universitat Hannover nach Eingang der Be-
werbungen die sich aus dem als Anlage 3 beigefugten Vordrucks ergebenden In-
formationen sowie den Text der Stellenausschreibung erhalt.

Eine Durchschrift des Beteiligungsvordrucks ist dem Antrag auf Einstellung beizufu-

gen.



B Abschluss von Arbeitsvertragen
Antrage der Universitatseinrichtungen in Personalangelegenheiten
FUr Antrage auf Abschluss von Arbeitsvertragen bitte ich ausschlieldlich die gultigen

Antragsvordrucke zu verwenden, die als Dateien unter http://www.uni-
hannover.de/personal/service.htm hinterlegt sind.

Zeitpunkt der Antragstellung

Ich bitte, Antrage auf Abschluss von Arbeitsvertragen wie auch Antrage flr andere
Personalmaflinahmen mindestens 4 bis 6 Wochen vor dem jeweiligen Termin, an
dem die Personalmal3nahme wirksam werden soll, dem Personaldezernat vorzule-
gen. Nur bei einer solchen rechtzeitigen Vorlage kann ich die noch vor Abschluss
eines Arbeitsvertrags erforderlichen Arbeiten (Priufung der tarifgerechten Eingruppie-
rung, Besetzbarkeit von Stellen, Vorlage des Fuhrungszeugnisses, Mitbestimmung
des Personalrats etc.) durchzuflhren.

FUr den Abschluss eines (weiteren) Arbeitsvertrages mit einem/r bereits an der Uni-
versitat beschaftigten Angestellten oder Arbeiter/in (,Weiterbeschaftigung®) kann im
Einzelfall ein kirzerer Vorlaufzeitraum ausreichend sein.

Vorlage der Bewerbungsunterlagen

Bei Antragen auf Neueinstellungen im technischen und Verwaltungsdienst sind mir
die Bewerbungsunterlagen aller Bewerber/innen vorzulegen. Bewerbungsunterlagen
sind vertraulich zu behandeln. Dies gilt insbesondere fur Gesundheitsdaten.

Den Unterlagen ist eine ausflhrliche Auswahlbegriindung beizufligen, aus der die
Grunde fur die von der Einrichtung getroffene Personalentscheidung zu entnehmen
ist.

Erteilung von Einstellungszusagen, Aufnahme der Beschaftigung

Verbindliche Einstellungszusagen kénnen nur von mir erteilt werden. Ich bitte daher,
bei Einstellungsgesprachen den/die Bewerber/in unbedingt und nachdrucklich dar-
auf hinzuweisen, dass diese Vorgesprache weder eine Zusage einer bestimmten
Eingruppierung noch sonstige sich auf das Arbeitsverhaltnis beziehende verbindli-
che Aussagen enthalten. Wenn dennoch Zusagen der Institute pp. erfolgen, die von
den Bewerbern/innen im Rahmen der Anscheinsvollmacht als verbindlich angese-
hen werden mussten, muss im Falle eines Schadens fur das Land Niedersachsen
derjenige/diejenige, welche/r die Zusage abgegeben hat, in Regress genommen
werden.

Aus rechtlichen Grinden darf eine Einstellung und damit eine Beschaftigung erst
nach Abschluss des Arbeitsvertrages erfolgen.

Die Beschaftigung eines/r einzustellenden Arbeitnehmers/in vor Unterzeichnung ei-
nes Arbeitsvertrages untersage ich hiermit.

Das Personaldezernat wird dem/der Bewerber/in nach Eingang des Einstellungsan-
trages mitteilen, wenn alle Einstellungsvoraussetzungen erfillt sind.


http://www.uni-hannover.de/personal/service.htm
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Beteiligung der Personalvertretung

Gem. § 65 NPersVG hat der zustandige Personalrat bei Einstellungen und Eingrup-
pierungen sowie bei Weiterbeschaftigung von Angestellten und Arbeitern/innen und
Auszubildenden (ausgenommen wiss. Personal) ein Mitbestimmungsrecht. Die Zu-
stimmung des Personalrates ist von mir vor jeder Malnahme einzuholen. Ein Betei-
ligungsverfahren wie unter A 6 beschrieben, ersetzt das formliche Mitbestimmungs-
recht nicht.

Die Aufnahme einer Beschaftigung oder Weiterbeschaftigung ohne vorherige Zu-
stimmung der Personalvertretung ist durch § 63 Nr. 1 NPersVG verboten.

Verstolde gegen dieses gesetzliche Verbot konnen dienstrechtliche Malnahmen
sowie Regresse zur Folge haben, wenn dem Land ein Schaden entsteht.

Unterzeichnung des Arbeitsvertrages

Das Personaldezernat wird bei rechtzeitiger und vollstandiger Antragstellung das
Einstellungsschreiben und den Arbeitsvertrag zum beantragten Einstellungstermin
vorbereiten.

Ich bitte sicherzustellen, dass alle neu einzustellenden Angestellten und Arbei-
ter/innen sowie alle solche Bediensteten der Universitat, mit denen ein weiterer Ar-
beitsvertrag geschlossen werden soll, spatestens am ersten Beschaftigungstag bzw.
am ersten Tag des Folgearbeitsverhaltnisses, noch vor Arbeitsaufnahme, im Perso-
naldezernat vorsprechen. Dort wird das Einstellungsschreiben ausgehandigt und der
Arbeitsvertrag unterzeichnet.

Ubertragung héherwertiger Titigkeiten

Werden hoherwertige Tatigkeiten Ubertragen, entsteht zwangslaufig der Anspruch
auf eine hohere Vergutung (Tarifautomatik). Die personalrechtliche Befugnis, ho-
herwertige Tatigkeiten zu Ubertragen, liegt ausschlieRlich bei mir und darf nicht von
anderen Mitgliedern der Hochschule ausgeubt werden.

Deshalb untersage ich, diesen Personenkreis mit hoherwertigen Tatigkeiten zu be-
schaftigen, als die Bewertung der jeweiligen Stelle es zulasst.
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Abschluss von befristeten Arbeitsvertragen
Wissenschaftliches Personal

Rechtsgrundlagen

Mit Inkrafttreten des 6. Gesetzes zur Anderung des Hochschulrahmengesetzes
(HRG) am 15.08.2002 haben sich die Zeitvertragsregelungen fur das wissenschaftli-
che Personal grundlegend verandert. Die §§ 57 a ff HRG habe ich in der Anlage 4
beigefugt.

Sachliche Gruinde fiir die Befristung

Eines sachlichen Grundes fur die Befristung bedarf es im Rahmen der Neuregelung
der §§ 57 a ff HRG zukunftig nicht mehr. Einer Ausuferung befristeter Arbeitsvertra-
ge wird allein durch die Festlegung verbindlicher Hochstfristen entgegen gewirk.

Dauer der Befristung

Nach dem neuen Befristungsrecht sind zwei verschiedene Zeitphasen zu unter-
scheiden, namlich die Phase vor Abschluss einer Promotion und die Phase nach de-
ren Abschluss.

Vor Abschluss einer Promotion

In der Phase vor Abschluss einer Promotion ist nach § 57 b Abs. 1i. V. m. § 57 a
Abs. 1 Satz 1 HRG die Befristung von Arbeitsvertragen mit nicht promovierten wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis zu einer Dauer von sechs Jah-
ren ohne weiteren Sachgrund zulassig. Das Anstreben des Abschlusses einer Pro-
motion ist dabei keine Voraussetzung. Innerhalb der zulassigen Befristungsdauer
konnen mehrere befristete Arbeitsvertrage geschlossen werden. Die zulassige Be-
fristungsdauer kann sich aus den in § 57 b Abs. 3 HRG genannten vorwiegend so-
zialen Grinden verlangern.

Auf die Befristungsdauer von sechs Jahren sind aber nach § 57 b Abs. 2 Satz 1
HRG alle befristeten Arbeitsverhaltnissen (ggf. auch als wissenschaftliche Hilfskraft)
mit mehr als einem Viertel der regelmaldigen Arbeitszeit, die mit (irgend-)einer deut-
schen Hochschule oder einer Forschungseinrichtung i. S. d. § 57 d HRG abge-
schlossen wurden, sowie entsprechende Beamtenverhaltnisse auf Zeit, Privat-
dienstvertrage nach § 57 ¢ HRG anzurechnen.

Nach Abschluss einer Promotion

Nach Abschluss einer Promotion ist eine Befristung des Arbeitsvertrages gem. § 57
b Abs. 1 Satz 2 erster Halbsatz HRG wiederum bis zu einer Dauer von sechs Jahren
zulassig. Auch innerhalb dieser Dauer ist der Abschluss mehrerer Arbeitsvertrage
moglich. Die Anrechnungs- und Verlangerungsvorschriften in § 57 b Abs. 2 und 4
HRG sind auch insoweit anzuwenden, auch Zeiten einer Juniorprofessur sind anzu-
rechnen.

Hinzu kommt: Wer innerhalb oder auBerhalb eines Beschaftigungsverhaltnisses
schneller als in sechs Jahren zum Abschluss einer Promotion gelangt, kann die ein-
gesparte Zeit in der post-doch-Phase entsprechend anhangen. Beendet als jemand



8.1.4

8.2
8.2.1

8.2.2

in der vom Gesetzgeber als Durchschnittswert angesehenen Zeit von drei Jahren,
beispielsweise ein Jahr aul3erhalb und zwei Jahre innerhalb eines Beschaftigungs-
verhaltnisses seine Promotion, dann werden ihm praktisch drei weitere Jahre gutge-
schrieben, um die sich dann die sechsjahrige Frist nach der Promotion verlangert.
Die zweite Befristungsphase darf dann fur ihn statt sechs neuen Jahre dauern.

Die Gesamtdauer der Hochstfristen fur die beiden Qualifizierungsphasen betragt im
gunstigsten Fall sechs plus sechs Jahre plus ggf. Verlangerung nach § 57 b Abs. 4
HRG. Nach Ausschopfung der HRG-Fristen werde ich weitere befristete Arbeitsver-
trage wegen des allseits bekannten Entfristungsrisikos grundsatzlich nicht abschlie-
Ren.

Gesetzliche Ubergangsregelung

Nach § 57 f Abs. 2 HRG kdénnen mit wissenschaftlichen und kinstlerischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sowie wissenschaftlichen Hilfskraften, die am
23.02.2002 in einem befristeten Arbeitsverhaltnis zu einer Hochschule, einem Hoch-
schulmitglied i. S. v. § 57 c oder einer Forschungseinrichtung i. S. v. § 57 d standen
und die den nach dem neuen Recht mal3geblichen Befristungsrahmen bereits vor
dem 28.02.2005 ausgeschopft haben, befristete Arbeitsvertrage mit einer Laufzeit
bis zum 28.02.2005 abgeschlossen werden. Diese Regelung bezieht auch wissen-
schaftliche und kunstlerische Assistentinnen und Assistenten ein.

Die zulassige Befristungshochstdauer kann sich auch hier aus den in § 57 b Abs. 4
HRG genannten vorwiegend sozialen Grinden verlangern. Eines sachlichen Grun-
des fur die Befristung bedarf es im Rahmen der Ubergangsregelung des § 57 f Abs.
2 und 3HRG nicht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung
Rechtsgrundlagen

Fir den Abschluss von befristeten Arbeitsvertragen fur diesen Personenkreis sind
insbesondere die Sonderregelungen 2 y zum BAT, das Gesetz Uber Teilzeit und be-
fristete (TzBfG) und die standige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts maf3-
geblich.

Sachliche Gruinde fiir die Befristung

Voraussetzung fur die Zulassigkeit einer Befristung ist, dass dafir ein sachlicher
Grund vorliegt.

Zur Arbeitserleichterung sind in dem Vordruck, mit welchem der Abschluss eines
befristeten Arbeitsvertrages zu beantragen ist, solche sachlichen Grunde bereits
vorgegeben. Ein sachlicher Grund liegt immer dann vor, wenn die Einstellung fur
Aufgaben von begrenzter Dauer erfolgt. Diese Aufgaben kénnen identisch mit einem
Forschungsprojekt sein. Bei der Aufteilung eines Gesamtforschungsprojektes in
Teilprojekte kann das Teilprojekt nur dann als Aufgabe von begrenzter Dauer die
Befristung rechtfertigen, wenn es sich bei dem Teilprojekt um eine verselbststan-
digte, in sich abgrenzbare Aufgabe handelt. Die Beschaftigung darf nur fur die im
Arbeitsvertrag genannten Aufgaben erfolgen. Mittelerwagungen sind kein sachlicher
Grund, es kommt vielmehr losgeldst davon nur auf die von der Sache her befristet
notwendige Beschaftigung an.



8.2.3

8.2.4

Sachliche Grunde sind auch gegeben, wenn die Befristung fur eine zeitlich be-
grenzte Aushilfs- bzw. Vertretungstatigkeit erfolgt. Hiermit darf nur ein voruberge-
hender zusatzlicher Bedarf an Personal abgedeckt werden. Dieser Bedarf ist zu
begrinden.

Andere zulassige Befristungsgrunde bitte ich im Zweifelsfall bei dem zustandigen
Personalbulro zu erfragen.

Dauer der Befristung

Die gewahlte Dauer eines befristeten Vertages muss sich am Sachgrund fur die Be-
fristung orientieren und mit ihm im Einklang stehen.

Ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist die kalendermafige Befristung bis zur
Dauer von zwei Jahren zulassig, wenn mit demselben Arbeitgeber nicht bereits zu-
vor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhaltnis bestanden hat (§ 14 Abs. 2
TzBfG).

Bei Vorliegen einer Aufgabe von begrenzter Dauer ist die bei Vertragsabschluss ab-
gegebene Prognose von maldgeblicher Bedeutung, in voraussichtliche welcher Zeit-
dauer die Aufgabe erledigt werden soll. Diese Prognose darf sich nicht ausschlief3-
lich auf Mittelerwagungen beziehen. Die Begrindung der Prognose muss nachvoll-
ziehbar sein.

Far die befristete Aushilfstatigkeit gelten die vorstehenden Ausflihrungen entspre-
chend. Eine Vertretungstatigkeit wird sich im Regelfall an der Dauer der Abwesen-
heit des/der zu Vertretenden orientieren (z. B. Beurlaubung, Mutterschutz, Kur
usw.). bei einer Krankheitsvertretung ist nach Moglichkeit von der/dem Erkrankten
eine Prognose des behandelnden Arztes Uber die voraussichtliche Dauer der Ar-
beitsunfahigkeit einzuholen. Wahrend die Beschaftigung einer Aushilfs- bzw. Ver-
tretungskraft insgesamt die Dauer von funf Jahren nicht Uberschreiten darf, ist diese
Zeitgrenze bei Angestellten mit Aufgaben von begrenzter Dauer nur fur die einzelne
Aufgabe (Befristung) vorgegeben. Wenn es sich bei dem zweiten befristeten Ar-
beitsvertrag um neue abgrenzbare Aufgaben handelt, kann die Gesamtbeschafti-
gung auch funf Jahre Uberschreiten.

Ich bitte jedoch zu bedenken, dass die Rechtsprechung an den sachlichen Grund fur
eine Befristung mit wachsender Beschaftigungszeit immer hohere Anforderungen
stellt. Die Wirksamkeit der Befristung wird in solchen Fallen zunehmend in Frage
gestellt und deshalb von mir besonders intensiv Uberpruft.

Drittmittelbedienstete

Auch Einstellungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Technik und Verwal-
tung, die aus Drittmitteln vergltet werden, durfen grundsatzlich nur in einem befri-
steten Arbeitsverhaltnis erfolgen.

Der sachliche Grund fur die Befristung wird im Regelfall eine Aufgabe von begrenz-
ter Dauer sein. Diese Aufgabe ist genau zu bezeichnen; sie wird Vertragsinhalt. Da
auch der Befristungszeitraum sachlich gerechtfertigt sein muss (siehe 8.2.3) ist der
Abschluss der Aufgabe sorgfaltig und fir mich nachvollziehbar unter Beifligung des
Projektantrages, des Bewilligungsbescheides oder eines entsprechenden Auszugs
zu prognostizieren. Die Prognose fur den Befristungszeitraum bitte ich auf der
Ruckseite des Antragsvordrucks ausfuhrlich zu begrinden. Kann die Prognose an



hand des Projektantrages oder Bewilligungsbescheids zweifelsfrei belegt werden,
reicht es auch, wenn anstelle der ausfihrlichen Begrindung der Projektantrag, der
Bewilligungsbescheid oder ein Auszug au beidem Ubersandt wird. Die Befristung ei-
nes Arbeitsvertrages wird durch das Personaldezernat entsprechend der von dem /
der jeweiligen Leiter/in des Forschungsvorhabens zu verantwortenden Prognose
vorgenommen. Die Tatsache, dass im Einzelfall zunachst nur fur einen kirzeren
Zeitraum Mittel bewilligt sind , ist arbeitsrechtlich unbeachtlich.

Abschluss von unbefristeten Arbeitsvertragen mit Drittmittelpersonal

Der Beauftragte fur den Haushalt (BfdH) muss in allen Fallen mit entscheiden, in
denen zu Lasten des Landes Rechtsverpflichtungen eingegangen werden sollen, far
die Haushaltsmittel (einschlief3lich Drittmittel) nicht mit Sicherheit vollstandig zur
Verfugung stehen. Das Personaldezernat legt dem BfdH daher die Falle aus dem
Bereich der Drittmittelforschung zur Entscheidung vor, in denen die Hochschulein-
richtungen den Abschluss von befristeten Arbeitsvertragen beantragen. (Antrage der
Hochschuleinrichtungen auf Abschluss von befristeten Arbeitsvertragen, bei denen
die Befristung nicht gerechtfertigt ist, werden vom Personaldezernat an die Hoch-
schuleinrichtung zurtickgegeben).

Fir weitere Ruckfragen zum Abschluss unbefristeter Arbeitsvertrage stehen lhnen
Herr Tappe (Tel. 44 45) und Herr Ott (Tel. 22 35) gern zur Verfugung.



Anlage 1

Hannover,

(Universitatseinrichtung) =

An die
Schwerbehindertenvertretung
Frau/Herrn

Beteiligung an Bewerbungsgesprachen gem. § 81 SGB IX

Ich mochte Sie dariiber unterrichten, dass Bewerbungen von schwerbehinderten Men-

schen eingegangen sind.

Bezeichnung der Stelle: Bes.-/Verg.-/LohnGr.: Funktion:

Ausschreibung in: offentlich am: hochschulo6ffentlich am:

Anzahl der Bewerbungen:

Anzahl der Bewerbungen
Von schwerbehinderten Menschen:

Ort und Termin zur Einsichtnahme in die Bewerbungsunterlagen:

Anlage: Stellenausschreibung

(Unterschrift) bitte wenden




Hannover,
Schwerbehindertenvertretung =

An die
Universitatseinrichtung

|:| Eine Beteiligung ist vorgesehen. Sie erhalten weitere Mitteilungen.

D Bitte stimmen Sie Ort und Termin der Bewerbungsgespriache mit mir ab.

D Eine Beteiligung ist nicht vorgesehen.

D Im Falle von Nachladungen bzw. einer erneuten Ausschreibung bitte ich

Sie, mich zu informieren.

(Unterschrift)



Anlage 2

Hannover,

(Universitatseinrichtung) =

[_] Frauenbeauftragte

Beteiligung an Bewerbungsgesprachen gem. § 42 Abs. 2 NHG

Bezeichnung der Stelle: Bes.-/Verg.-/LohnGr.: Funktion:
Ausschreibung in: offentlich am: hochschuloffentlich am:
Anzahl der Bewerbungen: davon weiblich: davon ménnlich:
Anzahl der Hausbewerbungen: davon weiblich: davon ménnlich:

Anzahl der Hausbewerbungen mit
befristeten Arbeitsvertragen: davon weiblich: davon maénnlich:

Ort und Termin zur Einsichthahme in die Bewerbungsunterlagen:

Anlage: Stellenausschreibung

(Unterschrift) bitte wenden




Hannover,
Frauenbeauftragte =

An die
Universitatseinrichtung

|:| Eine Beteiligung ist vorgesehen. Sie erhalten weitere Mitteilungen.

D Bitte stimmen Sie Ort und Termin der Bewerbungsgespriache mit mir ab.

D Eine Beteiligung ist nicht vorgesehen.

D Im Falle von Nachladungen bzw. einer erneuten Ausschreibung bitte ich

Sie, mich zu informieren.

(Unterschrift)



Anlage 3

Hannover,
(Universitatseinrichtung) =
[ ] Personalrat [] Gesamtpersonalrat
der Universitat Hannover der Universitat Hannover

Beteiligung an Bewerbungsgesprachen gem. § 60 Abs. 3 NPersVG

Bezeichnung der Stelle: Bes.-/Verg.-/LohnGr.: Funktion:
Ausschreibung in: offentlich am: hochschuloffentlich am:
Anzahl der Bewerbungen: davon weiblich: davon mannlich:
Anzahl der Hausbewerbungen: davon weiblich: davon mannlich:

Anzahl der Hausbewerbungen mit
befristeten Arbeitsvertragen: davon weiblich: davon ménnlich:

Ort und Termin der Bewerbungsgesprache:

Anlage: Stellenausschreibung

(Unterschrift)




Anlage 4

HOCHSCHULRAHMENGESETZ
(HRG)

in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. Januar 1999 (BGBI. |, S. 18), zuletzt geandert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. August 2002 (BGBI. |, S. 3138)

§ 57
(weggefallen)

§ 57a
Befristung von Arbeitsvertragen

(1) Fur den Abschluss von Arbeitsvertragen flr eine bestimmte Zeit (befristete Arbeitsvertrage)
mit wissenschaftlichen und kinstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit wissen-
schaftlichen und kinstlerischen Hilfskraften gelten die §§ 57b und 57c. Von diesen Vorschriften
kann durch Vereinbarung nicht abgewichen werden. Durch Tarifvertrag kann fir bestimmte
Fachrichtungen und Forschungsbereiche von den in § 57b vorgesehenen Fristen abgewichen
und die Anzahl der zulassigen Verlangerungen befristeter Arbeitsvertrage festgelegt werden.
Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages kénnen nicht tarifgebundene Vertragsparteien
die Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren. Die arbeitsrechtlichen Vorschriften und
Grundsatze uber befristete Arbeitsvertrage und deren Kiindigung sind anzuwenden, soweit sie
den Vorschriften der §§ 57b bis 57e nicht widersprechen.

(2) Unberthrt bleibt das Recht der Hochschulen, das in Absatz 1 bezeichnete Personal auch in
unbefristeten Arbeitsverhaltnissen zu beschaftigen.

§ 57b
Befristungsdauer

(1) Die Befristung von Arbeitsvertrdgen des in § 57a Abs. 1 Satz 1 genannten Personals, das
nicht promoviert ist, ist bis zu einer Dauer von sechs Jahren zulassig. Nach abgeschlossener
Promotion ist eine Befristung bis zu einer Dauer von sechs Jahren, im Bereich der Medizin bis
zu einer Dauer von neun Jahren zulassig; die zuldssige Befristungsdauer verlangert sich in
dem Umfang, in dem Zeiten einer befristeten Beschaftigung nach Satz 1 und Promotionszeiten
ohne Beschaftigung nach Satz 1 zusammen weniger als sechs Jahre betragen haben. Ein be-
fristeter Arbeitsvertrag nach den Satzen 1 und 2 mit einer wissenschaftlichen oder kinstleri-
schen Hilfskraft kann bis zu einer Dauer von insgesamt vier Jahren abgeschlossen werden.
Innerhalb der jeweils zuldssigen Befristungsdauer sind auch Verlangerungen eines befristeten
Arbeitsvertrages moglich.

(2) Auf die in Absatz 1 geregelte zulassige Befristungsdauer sind alle befristeten Arbeitsver-
héaltnisse mit mehr als einem Viertel der regelmafligen Arbeitszeit, die mit einer deutschen
Hochschule oder einer Forschungseinrichtung im Sinne des § 57d abgeschlossen wurden, so-
wie entsprechende Beamtenverhaltnisse auf Zeit und Privatdienstvertrage nach § 57c anzu-
rechnen. Angerechnet werden auch befristete Arbeitsverhaltnisse, die nach anderen Rechts-
vorschriften abgeschlossen wurden. Nach Ausschdpfung der nach diesem Gesetz zulassigen
Befristungsdauer kann die weitere Befristung eines Arbeitsverhaltnisses nur nach Maltgabe
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes gerechtfertigt sein.



(3) Im Arbeitsvertrag ist anzugeben, ob die Befristung auf den Vorschriften dieses Gesetzes
beruht. Fehlt diese Angabe, kann die Befristung nicht auf Vorschriften dieses Gesetzes gestutzt
werden. Die Dauer der Befristung muss kalendermafig bestimmt oder bestimmbar sein.

(4) Die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeitsvertrages nach Absatz 1 verlangert sich im Ein-
verstandnis mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter um

1. Zeiten einer Beurlaubung oder einer Ermafigung der Arbeitszeit um
mindestens ein Flnftel der regelmafligen Arbeitszeit, die flr die Betreuung
oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedurftigen
sonstigen Angehdrigen gewahrt worden sind,

2. Zeiten einer Beurlaubung fiir eine wissenschaftliche oder kiinstlerische
Tatigkeit oder eine aul3erhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland
durchgefliihrte wissenschaftliche, kiinstlerische oder berufliche Aus-, Fort-
oder Weiterbildung,

3. Zeiten einer Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem
Bundeserziehungsgeldgesetz und Zeiten eines Beschaftigungsverbots nach den
§§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes in dem Umfang, in dem eine
Erwerbstatigkeit nicht erfolgt ist,

. Zeiten des Grundwehr- und Zivildienstes und

5. Zeiten einer Freistellung im Umfang von mindestens einem Flinftel der
regelmafigen Arbeitszeit zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal-
oder Schwerbehindertenvertretung, von Aufgaben nach § 3 oder zur Austbung
eines mit dem Arbeitsverhaltnis zu vereinbarenden Mandats.

N

Eine Verlangerung nach Satz 1 wird nicht auf die nach Absatz 1 zulassige Befristungsdauer
angerechnet. Sie darf in den Fallen des Satzes 1 Nr. 1, 2 und 5 die Dauer von jeweils zwei Jah-
ren nicht Uberschreiten.

§ 57¢
Privatdienstvertrag

Fir einen befristeten Arbeitsvertrag, den ein Mitglied einer Hochschule, das Aufgaben seiner
Hochschule selbstandig wahrnimmt, zur Unterstitzung bei der Erfillung dieser Aufgaben mit
aus Mitteln Dritter vergutetem Personal im Sinne von § 57a Abs. 1 Satz 1 abschlief3t, gelten die
Vorschriften der §§ 57a, 57b und 57e entsprechend.

§ 57d
Wissenschaftliches Personal an Forschungseinrichtungen

Fir den Abschluss befristeter Arbeitsvertrage mit wissenschaftlichem Personal an staatlichen
Forschungseinrichtungen sowie an Uberwiegend staatlich, an institutionell Gberwiegend staat-
lich oder auf der Grundlage von Artikel 91b des Grundgesetzes finanzierten Forschungsein-
richtungen gelten die Vorschriften der §§ 57a bis 57c und § 57e entsprechend.

§ 57e
Studentische Hilfskrafte

Die Befristung von Arbeitsverhaltnissen mit Hilfskraften, die als Studierende an einer deutschen
Hochschule eingeschrieben sind (studentische Hilfskrafte), ist bis zur Dauer von vier Jahren



zulassig. Die Beschaftigung als studentische Hilfskraft wird nicht auf die zulassige Befristungs-
dauer des § 57b Abs. 1 angerechnet.

§ 57f
Erstmalige Anwendung

(1) Die §§ 57a bis 57e in der ab 23. Februar 2002 geltenden Fassung sind erstmals auf Ar-
beitsvertrage anzuwenden, die ab 23. Februar 2002 abgeschlossen werden. Fir vor dem 23.
Februar 2002 abgeschlossene Arbeitsvertrage gelten an staatlichen und staatlich anerkannten
Hochschulen sowie an Forschungseinrichtungen im Sinne des § 57d die §§ 57a bis 57e in der
vor dem 23. Februar 2002 geltenden Fassung fort.

(2) Der Abschluss befristeter Arbeitsvertrage nach § 57b Abs. 1 Satz 1 und 2 mit Personen, die
bereits vor dem Inkrafttreten des Flinften Gesetzes zur Anderung des Hochschulrahmengeset-
zes und anderer Vorschriften am 23. Februar 2002 in einem befristeten Arbeitsverhaltnis zu
einer Hochschule, einem Hochschulmitglied im Sinne von § 57c¢ oder einer Forschungseinrich-
tung im Sinne von § 57d standen, ist auch nach Ablauf der in § 57b Abs. 1 Satz 1 und 2 gere-
gelten jeweils zulassigen Befristungsdauer mit einer Laufzeit bis zum 28. Februar 2005 zulas-
sig. Satz 1 gilt entsprechend fiir Personen, die vor dem 23. Februar 2002 in einem Dienstver-
haltnis als wissenschaftlicher oder klinstlerischer Assistent standen. § 57b Abs. 4 gilt entspre-
chend.

(3) Der Abschluss befristeter Arbeitsvertrage nach § 57e Satz 1 mit Personen, die bereits vor
dem Inkrafttreten des Fiinften Gesetzes zur Anderung des Hochschulrahmengesetzes und
anderer Vorschriften am 23. Februar 2002 in einem befristeten Arbeitsverhaltnis nach § 57e
Satz 1 standen, ist auch nach Ablauf der in § 57e Satz 1 geregelten zulassigen Befristungs-
dauer mit einer Laufzeit bis zum 28. Februar 2003 zulassig.



	Der Präsident



